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Gesetz   
über das Epidemiologische Krebsregister  

Niedersachsen (GEKN) 

Gesetz   
über das Epidemiologische Krebsregister  

Niedersachsen (GEKN) 
  

§ 1 § 1 
Zweck des Gesetzes, Aufgaben und Organisation  

des Krebsregisters 
Zweck des Gesetzes, Aufgaben und Organisation  

des Krebsregisters 
  
 (1) 1Dieses Gesetz dient der Verbesserung der Da-
tengrundlage für die Krebsepidemiologie und damit der 
Krebsbekämpfung. 2Es regelt die Verarbeitung perso-
nen- und krankheitsbezogener Daten über Erkrankun-
gen in Form von 

 (1) unverändert 

  
1. bösartigen Neubildungen einschließlich ihrer Früh-

formen, 
 

  
2. Neubildungen unsicheren oder unbekannten Ver-

haltens und  
 

  
3. gutartigen Neubildungen, die vom Zentralnerven-

system ausgehen, 
 

  
(Tumorerkrankungen) durch das Epidemiologische 
Krebsregister Niedersachsen (Krebsregister). 

 

  
 (2) Das Krebsregister hat   (2) Das Krebsregister hat 
  
1. das Auftreten und die Trendentwicklung von Tu-

morerkrankungen zu beobachten und statistisch-
epidemiologisch auszuwerten,  

1. unverändert 

  
2. Grundlagen für die Gesundheitsplanung und für die 

epidemiologische Forschung einschließlich der Ur-
sachenforschung bereitzustellen,  

2. Daten für die Gesundheitsplanung und für die epi-
demiologische Forschung einschließlich der Ursa-
chenforschung bereitzustellen,  

  
3. zu einer Bewertung präventiver und kurativer Maß-

nahmen sowie zur Qualitätssicherung der onkolo-
gischen Versorgung beizutragen und 

3. Daten für eine Bewertung präventiver und kurati-
ver Maßnahmen zur Verfügung zu stellen sowie 
zur Qualitätssicherung der onkologischen Versor-
gung beizutragen und 

  
4. Daten für die wissenschaftliche Forschung zur Ver-

fügung zu stellen. 
4. unverändert 

  
 (3) Das Krebsregister soll   (3) unverändert 
  
1. Untersuchungen der Arbeits- und Ernährungsme-

dizin und der Umwelttoxikologie unterstützen sowie 
 

  
2. mit Einrichtungen zusammenarbeiten, die Tumor-

erkrankungen oder Patientendaten registrieren 
oder auswerten. 
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 (4) Das Krebsregister darf über die Aufgaben nach 
Absatz 2 hinaus Analysen zu Tumorerkrankungen ei-
genständig durchführen. 

 (4) unverändert 

  
 (5) Das Krebsregister besteht aus einer ärztlich ge-
leiteten Vertrauensstelle und einer hiervon räumlich, or-
ganisatorisch und personell getrennten Registerstelle. 

 (5) unverändert 

  
§ 2 § 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
  
 (1) Identitätsdaten sind folgende, die Identifizierung 
von Personen ermöglichende Daten: 

 (1) unverändert 

  
1. Familienname, Vornamen, frühere Namen,  
  
2. Geschlecht,  
  
3. Anschrift und die zugehörigen geographischen Ko-

ordinaten, 
 

  
4. Geburtsdatum,  
  
5. Datum der ersten Tumordiagnose,  
  
6. Krankenversichertennummer gemäß § 290 des 

Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs,  
 

  
7. Patientenidentifikationsnummer (Absatz 6),  
  
8. Kommunikationsnummer (Absatz 7) und  
  
9. Sterbedatum.  
  
 (2) Epidemiologische Daten sind folgende Daten:  (2) unverändert 
  
  1. Geschlecht,  
  
  2. Monat und Jahr der Geburt,  
  
  3. Wohnort mit Postleitzahl und amtlichem Gemein-

deschlüssel, 
 

  
  4. zur Anschrift gehörige geographische Koordinaten 

in einer Genauigkeit von 1 000 Meter mal 1 000 
Meter, 

 

  
  5. Zeitpunkt des Zuzugs an den gegenwärtigen 

Wohnort und die Zeitpunkte des Zuzugs an frühere 
Wohnorte und des Wegzugs von früheren Wohnor-
ten, 
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  6. Staatsangehörigkeiten,  
  
  7. Geburtsort und Geburtsstaat,  
  
  8. Art der ausgeübten Berufe und Zeitraum der jewei-

ligen Berufstätigkeit; Art, Dauer und Ausmaß des 
Einwirkens beruflich bedingter Risikofaktoren; im 
Falle einer Berufskrankheit die Nummer nach An-
lage 1 der Berufskrankheiten-Verordnung, 

 

  
  9. Tumordiagnose im Klartext und nach dem Schlüs-

sel der Internationalen Klassifikation der Krankhei-
ten (ICD) in der jeweiligen vom Deutschen Institut 
für Medizinische Dokumentation und Information im 
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 
herausgegebenen und vom Bundesministerium für 
Gesundheit in Kraft gesetzten Fassung, histologi-
sche Diagnose im Klartext und nach dem Schlüssel 
der Internationalen Klassifikation der onkologi-
schen Krankheiten (ICD-O), 

 

  
10. Lokalisation des Tumors, bei paarigen Organen 

auch die Seite, 
 

  
11. Anlass der aktuellen Untersuchung,  
  
12. Monat und Jahr der ersten Tumordiagnose,  
  
13. frühere Tumorerkrankungen,  
  
14. Jahr der Diagnose bei früheren Tumorerkrankun-

gen und Art der Therapie, 
 

  
15. Stadium der Tumorerkrankung zum Zeitpunkt der 

ersten Diagnose, insbesondere der TNM-Schlüssel 
zur Darstellung der Größe des Tumors, des 
Lymphknotenbefalls und des Metastasierungsgra-
des, 

 

  
16. Art der Sicherung der Diagnose: klinischer Befund, 

histologische Diagnose, zytologische Diagnose, 
Obduktion, sonstige, 

 

  
17. Art der Therapie:  
  

a) kurativ oder palliativ,   
  

b) operative, Strahlen-, Chemo- oder andere 
Therapie, 

 

  
18. Familienanamnese,  
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19. Risikofaktoren, soweit sie nicht von Nummer 8 er-

fasst sind, 
 

  
20. Angaben zum Verlauf der Tumorerkrankung hin-

sichtlich des Auftretens eines Rezidivs, einer Me-
tastasierung und einer Progression, jeweils mit Be-
funddatum, 

 

  
21. Sterbemonat und Sterbejahr,  
  
22. Todesursache,  
  
23. Epikrise,  
  
24. Befund nach durchgeführter Obduktion und  
  
25. bei Teilnahme an Reihenuntersuchungen auf 

Krebs (Screeningverfahren): Screeningergebnis 
und Screeningdatum sowie die Bewertung einer im 
Zeitraum zwischen zwei Screeninguntersuchungen 
aufgetretenen Tumorerkrankung (Intervallkarzi-
nom). 

 

  
 (3) Faktisch anonymisierte epidemiologische Daten 
sind 

 (3) Faktisch anonymisierte epidemiologische Daten 
sind folgende Daten: 

  
1. Geschlecht, 1. unverändert 
  
2. Jahr der Geburt, 2. unverändert 
  
3. Bezeichnung der Wohnregion in Form einer regio-

nalen Beobachtungseinheit mit einer Einwohner-
zahl von mindestens 5 000 und 

3. unverändert 

  
4. die Daten nach Absatz 2 Nrn. 9, 10, 12, 15 bis 17 

und 20 bis 25. 
4. unverändert 

  
 (4) Kontrollnummern sind Zeichenfolgen, die aus 
Identitätsdaten gebildet werden und aus denen die Iden-
titätsdaten nicht wiedergewonnen werden können.  

 (4) unverändert 

  
 (5) Ein Chiffrat ist eine Zeichenfolge, die aus Identi-
tätsdaten mittels asymmetrischer Verschlüsselung gebil-
det wird und aus der die Identitätsdaten wiedergewon-
nen werden können.  

 (5) unverändert 

  
 (6) Eine Patientenidentifikationsnummer ist eine 
von einer meldenden Einrichtung gebildete Zeichenfol-
ge, anhand derer die betroffene Person zugeordnet wer-
den kann. 

 (6) Eine Patientenidentifikationsnummer ist eine 
von einer meldenden Einrichtung gebildete Zeichenfol-
ge, die der meldenden Einrichtung die Identifikation 
der betroffenen Person ermöglicht. 

  

5 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/5447 
 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP -  
Drs. 16/5125 

 
Empfehlungen des Ausschusses für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration 
 

 
 
  (6/1) Kooperierende Einrichtungen sind insbe-

sondere die Nachsorgeleitstellen der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen, Klinikregister, 
Tumorzentren, onkologische Zentren und das Deut-
sche Kinderkrebsregister. 

  
 (7) Eine Kommunikationsnummer ist eine Zeichen-
folge, die nur vorübergehend für den Datenabgleich und 
den Datenfluss zwischen dem Krebsregister und den für 
ein Screeningverfahren zuständigen Stellen, den koope-
rierenden Einrichtungen, dem Zentrum für Krebsregis-
terdaten, den Krebsregistern anderer Länder und dem 
Deutschen Kinderkrebsregister gebildet wird. 

 (7) Eine Kommunikationsnummer ist eine Zeichen-
folge, die nur vorübergehend für den Datenabgleich und 
den Datenfluss zwischen dem Krebsregister und den für 
ein Screeningverfahren zuständigen Stellen, den koope-
rierenden Einrichtungen, dem Zentrum für Krebsregis-
terdaten und den Krebsregistern anderer Länder 
__________ gebildet wird. 

  
 (8) Betroffene Personen sind Personen, die  (8) Betroffene Personen sind Personen, ____ 
  
1. an Tumorerkrankungen erkrankt sind oder waren 

und 
1. bei denen eine Tumorerkrankung vorliegt oder 

vorgelegen hat und 
  
2. in Niedersachsen wohnen oder gewohnt haben 

oder in Niedersachsen behandelt werden oder be-
handelt wurden. 

2. die in Niedersachsen ihre Hauptwohnung im 
Sinne des § 8 des Niedersächsischen Meldege-
setzes haben oder gehabt haben oder in Nieder-
sachsen behandelt werden oder behandelt wurden. 

  
§ 3 § 3 

Meldepflicht und Meldeberechtigung Meldepflicht und Meldeberechtigung 
  
 (1) 1Wer als Ärztin, Arzt, Zahnärztin oder Zahnarzt 
eine Tumorerkrankung feststellt oder behandelt, hat dies 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 vor Ablauf des auf 
den Zeitpunkt der Feststellung oder den Beginn der Be-
handlung folgenden Quartals an die Vertrauensstelle 
unabhängig von einem Widerspruch nach § 4 Abs. 1 zu 
melden. 2Satz 1 gilt nicht für Erkrankungen und frühere 
Erkrankungen, die nur im Rahmen einer Anamnese 
festgestellt werden und mit der Inanspruchnahme der 
Ärztin, des Arztes, der Zahnärztin oder des Zahnarztes 
nicht in einem medizinischen Zusammenhang stehen. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Die Meldung nach Absatz 1 muss die Daten 
nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Nr. 3 mit Ausnahme der 
geographischen Koordinaten, Nrn. 4 und 9 sowie Abs. 2 
Nrn. 9, 10, 12, 15, 16, 21 und 22 enthalten. 2Die Mel-
dung darf alle weiteren Daten nach § 2 Abs. 1 und 2 
enthalten (Meldeberechtigung). 

 (2) 1Die Meldung nach Absatz 1 muss die Daten 
nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Nr. 3 mit Ausnahme der 
geographischen Koordinaten, Nrn. 4 und 9 sowie Abs. 2 
Nrn. 9, 10, 12, 15 und 16 __________ enthalten. 2Die 
Meldung darf alle weiteren Daten nach § 2 Abs. 1 und 2 
enthalten (Meldeberechtigung). 

  
 (3) Die Meldung nach Absatz 1 muss außerdem 
enthalten: 

 (3) Die Meldung nach Absatz 1 muss außerdem 
enthalten: 

  
1. Name und Anschrift der oder des Meldepflichtigen, 

Name und Anschrift der Einrichtung, in der sie oder 
er tätig ist, sowie Datum der Meldung, 

1. unverändert 
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2. im Fall einer von der oder dem Meldepflichtigen 

veranlassten histopathologischen, zytologischen 
oder molekularpathologischen Befundung den Na-
men und die Anschrift der durchführenden Einrich-
tung,  

2. unverändert 

  
3. bei Meldungen durch eine Ärztin oder einen Arzt, 

die oder der eine histopathologische, zytologische 
oder molekularpathologische Befundung vorge-
nommen hat, den Namen und die Anschrift der Ve-
ranlasserin oder des Veranlassers der Untersu-
chung,  

3. unverändert 

  
4. Mitteilung über einen Widerspruch nach § 4 Abs. 1 

und 
4. Mitteilung über einen Widerspruch nach § 4 Abs. 1, 

____ 
  
5. Mitteilung über eine nach § 4 Abs. 3 Satz 4 unter-

bliebene Unterrichtung.  
5. Mitteilung über eine nach § 4 Abs. 3 Satz 4 unter-

bliebene Unterrichtung und  
  
 6. von verstorbenen Personen die Daten nach § 2 

Abs. 2 Nrn. 21 und 22. 
  
 (4) Sind in einer Einrichtung wegen derselben Tu-
morerkrankung mehrere Personen nach Absatz 1 mel-
depflichtig, so genügt es, wenn eine dieser Personen die 
Meldepflicht erfüllt.  

 (4) Sind in einer Einrichtung wegen derselben Tu-
morerkrankung mehrere Personen nach Absatz 1 mel-
depflichtig, so ist die Meldepflicht erfüllt, wenn eine 
dieser Personen die Meldung abgibt. 

  
 (5) 1Die oder der Meldepflichtige kann die Melde-
pflicht nach Absatz 1 mit Einwilligung der betroffenen 
Person auch in der Weise erfüllen, dass die Meldung an 
eine mit dem Krebsregister kooperierende Einrichtung, 
die sich zur Weiterleitung der Meldung an die Vertrau-
ensstelle verpflichtet hat, gerichtet wird. 2Kooperierende 
Einrichtungen sind insbesondere die Nachsorgeleitstel-
len der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, 
Klinikregister, Tumorzentren, onkologische Zentren und 
das Deutsche Kinderkrebsregister. 3Sie dürfen die weiter 
zu leitende Meldung um eine Patientenidentifikations-
nummer ergänzen. 

 (5) 1Die oder der Meldepflichtige kann die Melde-
pflicht nach Absatz 1 mit Einwilligung der betroffenen 
Person auch in der Weise erfüllen, dass die Meldung an 
eine mit dem Krebsregister kooperierende Einrichtung, 
die sich zur Weiterleitung der Meldung an die Vertrau-
ensstelle verpflichtet hat, gerichtet wird. 2__________ 
3Kooperierende Einrichtungen dürfen die weiter zu lei-
tende Meldung um eine Patientenidentifikationsnummer 
ergänzen. 

  
 (6) Die oder der Meldepflichtige hat die Meldung in 
den Krankenunterlagen zu dokumentieren. 

 (6) unverändert 

  
§ 4 § 4 

Widerspruch Widerspruch 
  
 (1) 1Betroffene Personen haben das Recht, der 
dauerhaften Speicherung der Identitätsdaten nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3 mit Ausnahme der geographischen 
Koordinaten und Nrn. 4, 6 und 7 zu widersprechen. 2Hat 
die betroffene Person das 15. Lebensjahr noch nicht 
vollendet, so handeln die Personensorgeberechtigten für 
die betroffene Person. 

 (1) unverändert 
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 (2) 1Der Widerspruch kann bei allen in Niedersach-
sen tätigen Ärztinnen, Ärzten, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten eingelegt werden. 2Diese sind verpflichtet, die 
Vertrauensstelle unverzüglich über den Widerspruch zu 
unterrichten und die Daten nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, 
Nr. 3 mit Ausnahme der geographischen Koordinaten 
und Nr. 4 zu übermitteln. 3Die Vertrauensstelle bestätigt 
der Ärztin, dem Arzt, der Zahnärztin oder dem Zahnarzt 
den Eingang der Unterrichtung. 4Der Widerspruch kann 
auch bei der Vertrauensstelle schriftlich eingelegt wer-
den; die elektronische Form ist ausgeschlossen. 5Es ist 
ein von der Vertrauensstelle vorgegebener Vordruck zu 
verwenden, der vollständig ausgefüllt zusammen mit ei-
ner Ablichtung eines amtlichen Ausweises der betroffe-
nen Person einzusenden ist. 6Die Vertrauensstelle bes-
tätigt der betroffenen Person den Eingang des Wider-
spruchs; hat die betroffene Person das 15. Lebensjahr 
noch nicht vollendet, so erhalten die Personensorgebe-
rechtigten die Bestätigung. 

 (2) 1Der Widerspruch kann bei allen in Niedersach-
sen tätigen Ärztinnen, Ärzten, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten eingelegt werden. 2Diese sind verpflichtet, die 
Vertrauensstelle unverzüglich über den Widerspruch zu 
unterrichten und die Daten nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, 
Nr. 3 mit Ausnahme der geographischen Koordinaten 
und Nr. 4 zu übermitteln. 3Die Vertrauensstelle bestätigt 
der Ärztin, dem Arzt, der Zahnärztin oder dem Zahnarzt 
den Eingang der Unterrichtung. 4Der Widerspruch kann 
auch bei der Vertrauensstelle schriftlich eingelegt wer-
den; die elektronische Übermittlung ist ausgeschlos-
sen. 5Es ist ein von der Vertrauensstelle vorgegebener 
Vordruck zu verwenden, der vollständig ausgefüllt zu-
sammen mit einer Ablichtung eines amtlichen Ausweises 
der betroffenen Person einzusenden ist. 6Die Vertrau-
ensstelle bestätigt der betroffenen Person den Eingang 
des Widerspruchs; hat die betroffene Person das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet, so erhalten die Per-
sonensorgeberechtigten die Bestätigung. 

  
 (3) 1Die oder der Meldepflichtige hat die betroffene 
Person zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Melde-
pflicht nach § 3 Abs. 1 zu informieren und darüber zu un-
terrichten, welche Daten in der Meldung enthalten sein 
müssen und welche Daten in der Meldung enthalten sein 
können. 2Sie oder er hat die betroffene Person auch 
über das Widerspruchsrecht nach Absatz 1 zu unterrich-
ten. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Meldepflichtige, 
die eine Tumorerkrankung feststellen, ohne persönlichen 
Kontakt zu der betroffenen Person gehabt zu haben. 
4Die Unterrichtung darf nur unterbleiben, wenn die be-
troffene Person wegen der Gefahr einer erheblichen und 
dauerhaften Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des über das Vorliegen einer Tumorerkrankung nicht in-
formiert worden ist. 5Die Unterrichtung, die Gründe für 
ein Unterbleiben der Unterrichtung nach Satz 4 und ein 
Widerspruch nach Absatz 1 sind in den Krankenunterla-
gen zu dokumentieren. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Erhält die Vertrauensstelle Kenntnis vom Wi-
derruf einer dem Deutschen Kinderkrebsregister erteilten 
Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, so löst dies dieselben Rechtsfolgen aus wie ein 
Widerspruch nach Absatz 1. 2Dies gilt auch für entspre-
chende Widersprüche nach dem Recht eines anderen 
Bundeslandes.  

 (4) 1Erhält die Vertrauensstelle Kenntnis vom Wi-
derruf einer dem Deutschen Kinderkrebsregister erteilten 
Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, so löst dies dieselben Rechtsfolgen aus wie ein 
Widerspruch nach Absatz 1. 2Dies gilt auch für den Wi-
derruf einer Einwilligung zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten oder für einen Widerspruch 
gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach dem Recht eines anderen Bundeslandes. 
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§ 5 § 5 
Aufwandsentschädigung Aufwandsentschädigung 

  

 1Für jede Meldung nach § 3 Abs. 1 bis 3 zahlt das 
Land eine pauschale Aufwandsentschädigung an  

unverändert 

  
1. Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die 

direkt an die Vertrauensstelle melden und die nicht 
anderweitig eine Vergütung oder eine Aufwands-
entschädigung erhalten,  

 

  
2. kooperierende Einrichtungen,  
  
3. Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, de-

ren Meldung über eine kooperierende Einrichtung 
erfolgt und die nicht anderweitig eine Vergütung 
oder eine Aufwandsentschädigung erhalten. 

 

  

2Das Fachministerium legt die Höhe der Aufwandsent-
schädigung fest. 

 

  
§ 6 § 6 

Übermittlung von Daten durch öffentliche Stellen  
an das Krebsregister 

Übermittlung von Daten durch öffentliche Stellen  
an das Krebsregister 

  
 (1) 1Die Übermittlung von Todesbescheinigungen 
oder von Daten aus Todesbescheinigungen an das 
Krebsregister richtet sich nach der Verordnung nach § 6 
Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- 
und Friedhofswesen. 2Für die Entgegennahme von 
Übermittlungen nach Satz 1 ist die Vertrauensstelle zu-
ständig. 3Die untere Gesundheitsbehörde hat der Ver-
trauensstelle auf Verlangen Ablichtungen von Todesbe-
scheinigungen oder Daten aus Todesbescheinigungen 
zu übermitteln, die dem Krebsregister nicht vorliegen. 

unverändert 

  
 (2) Für die Verarbeitung von Daten aus Todesbe-
scheinigungen übermittelt die Landesstatistikbehörde 
der Vertrauensstelle in elektronischer Form 

 

  
1. den für die Todesursachenstatistik erstellten Code 

des Grundleidens und, soweit sie in elektronischer 
Form vorliegen, auch die Codes weiterer Todesur-
sachen,  

 

  
2. die vom Standesamt eingetragene Registernum-

mer, 
 

  
3. das der Registernummer zugehörige Berichtsjahr,  
  
4. die Gemeindenummer des Standesamts mit Län-

derkennung, 
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5. das Geburtsdatum und  
  
6. das Sterbedatum.  
  
 (3) Die Landesstatistikbehörde übermittelt der Re-
gisterstelle aufgeschlüsselt bis zur Ebene der Gemein-
den und bei kreisfreien oder kreisangehörigen Städten 
bis zur Ebene der Ortschaften oder Stadtbezirke auf An-
forderung folgende Daten, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben nach § 1 Abs. 2 und 3 erforderlich ist: 

 

  
1. Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit allei-

niger Wohnung oder Hauptwohnung im Bezugsge-
biet, gegliedert nach Geschlecht und Alter, 

 

  
2. Zahl der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsberei-

chen, 
 

  
3. Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leis-

tungen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetz-
buchs, 

 

  
4. Bildungsstand der Einwohnerinnen und Einwohner 

mit alleiniger Wohnung oder Hauptwohnung im Be-
zugsgebiet, 

 

  
5. Angaben zur Gesundheit und zum gesundheitsre-

levanten Verhalten sowie 
 

  
6. Wanderungsbewegungen.  
  
 (4) Die Meldebehörden übermitteln der Vertrau-
ensstelle zur Fortschreibung und Berichtigung der ge-
speicherten Daten 

 

  
1. von Verstorbenen  
  

a) Familienname, Vornamen, frühere Namen,  
  

b) Geschlecht,  
  

c) letzte und frühere Anschriften sowie Tag des 
Einzugs und des Auszugs, 

 

  
d) Tag und Ort der Geburt,  

  
e) Staatsangehörigkeiten,  

  
f) Sterbetag,  

  
g) die vom Standesamt vergebene Register-

nummer und 
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h) Standesamt des Sterbeorts,  
  
2. von aus der Gemeinde weggezogenen oder inner-

halb der Gemeinde umgezogenen Personen 
 

  
a) Familienname, Vornamen, frühere Namen,  

  
b) Geschlecht,  

  
c) gegenwärtige und frühere Anschriften sowie 

Tag des Einzugs und des Auszugs, 
 

  
d) Tag und Ort der Geburt sowie   

  
e) Staatsangehörigkeiten.  

  
 (5) Die Meldebehörden übermitteln der Vertrau-
ensstelle auf Anforderung folgende Daten von betroffe-
nen und nicht betroffenen Personen, soweit dies zur Er-
füllung der Aufgaben nach § 1 Abs. 2 und 3 erforderlich 
ist: 

 

  
1. Familienname, Vornamen, frühere Namen,  
  
2. Geschlecht,  
  
3. gegenwärtige und frühere Anschriften sowie Tag 

des Einzugs und des Auszugs, 
 

  
4. Tag und Ort der Geburt,  
  
5. Staatsangehörigkeiten und  
  
6. Sterbetag.  
  
 (6) Der Gewerbeärztliche Dienst übermittelt der 
Vertrauensstelle auf Anforderung zu betroffenen Perso-
nen die Daten nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Nr. 3 mit 
Ausnahme der geographischen Koordinaten und Nrn. 4 
und 9 sowie Abs. 2 Nrn. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21 
und 22, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 
Abs. 2 und 3 erforderlich ist. 

 

  
 (7) Einmal jährlich stellt  
  
1. die Ärztekammer Niedersachsen eine aktuelle Liste 

mit den Namen und den beruflichen Anschriften 
der in Niedersachsen tätigen Ärztinnen und Ärzte 
und 

 

  
2. die Zahnärztekammer Niedersachsen eine aktuelle 

Liste mit den Namen und den beruflichen Anschrif-
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ten der in Niedersachen tätigen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte 

  
der Vertrauensstelle insbesondere zur Erfüllung der Auf-
gaben nach § 5 und § 7 Abs. 1 Nrn. 1 und 10 in elektro-
nischer Form zur Verfügung. 

 

  
§ 7 § 7 

Vertrauensstelle Vertrauensstelle 
  
 (1) Die Vertrauensstelle hat  (1) Die Vertrauensstelle hat 
  
  1. die Meldungen nach § 3 Abs. 1 und die Daten aus 

Meldungen nach Absatz 3 Satz 2 auf Schlüssigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und, soweit er-
forderlich, nach Rückfrage bei der meldenden Stel-
le zu berichtigen und zu ergänzen, 

  1. unverändert 

  
  2. die Daten aus den übermittelten Todesbescheini-

gungen (§ 6 Abs. 1) wie gemeldete Daten zu ver-
arbeiten, 

  2. die Daten aus den übermittelten Todesbescheini-
gungen (§ 6 Abs. 1) und die von der Meldebe-
hörde übermittelten Daten nach § 6 Abs. 4 wie 
gemeldete Daten zu verarbeiten, 

  
  3. aus den Angaben zur Anschrift geographische Ko-

ordinaten zu erstellen und den übrigen epidemiolo-
gischen Daten zuzuordnen, 

  3. unverändert 

  
  4. die nach § 6 Abs. 2 und 4 Satz 1 Nr. 1 übermittel-

ten Daten zusammenzuführen und, falls erforder-
lich, mit Daten aus der jeweiligen Todesbescheini-
gung zu ergänzen, 

  4. die nach § 6 Abs. 2 und 4 ____ Nr. 1 übermittelten 
Daten zusammenzuführen und, falls erforderlich, 
mit Daten aus der jeweiligen Todesbescheinigung 
zu ergänzen, 

  
  5. Kontrollnummern und Chiffrate zu bilden,   5. unverändert 
  
  6. die nach § 8 zur Speicherung in der Registerstelle 

vorgesehenen Daten an die Registerstelle zu 
übermitteln, 

  6. unverändert 

  
  7. unverzüglich nach Eingang der Mitteilung der Re-

gisterstelle über den Abschluss der Bearbeitung, 
spätestens zwölf Monate nach Übermittlung der 
zum Abschluss der Bearbeitung erforderlichen epi-
demiologischen Daten an die Registerstelle, die 
der Übermittlung nach Nummer 6 zugrunde liegen-
den Daten zu löschen und die Unterlagen zu ver-
nichten, ausgenommen die Daten nach § 3 Abs. 3 
Nr. 1 und die weiteren für die Erfüllung der Aufga-
ben nach § 5 erforderlichen Daten,  

  7. unverzüglich nach Eingang der Mitteilung der Re-
gisterstelle über den Abschluss der Bearbeitung, 
spätestens jedoch zwölf Monate nach Übermitt-
lung der zum Abschluss der Bearbeitung erforderli-
chen epidemiologischen Daten an die Registerstel-
le, die der Übermittlung nach Nummer 6 zugrunde 
liegenden Daten zu löschen und die Unterlagen zu 
vernichten, wobei die Daten nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 
und die weiteren für die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 5 erforderlichen Daten ausgenommen 
sind,  

  
  8. für einen Abgleich mit anderen Landeskrebsregis-

tern Kontrollnummern nach § 4 Abs. 1 des Bun-
deskrebsregisterdatengesetzes (BKRG) zu bilden 

  8. unverändert 
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und diese zusammen mit den übrigen Daten nach 
§ 3 Abs. 1 BKRG an das Zentrum für Krebsregis-
terdaten zu übermitteln,  

  
  9. für einen Abgleich mit dem Deutschen Kinder-

krebsregister Kontrollnummern nach einem einheit-
lichen Verfahren zu bilden und diese zusammen 
mit den epidemiologischen Daten an das Deutsche 
Kinderkrebsregister zu übermitteln,  

  9. unverändert 

  
10. Meldepflichtige an die Abgabe einer Meldung nach 

§ 3 Abs. 1 zu erinnern, wenn sich durch die Über-
prüfung nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 durch die Register-
stelle ergeben hat, dass eine Meldung noch nicht 
abgegeben wurde, und  

10. unverändert 

  
11. in den Fällen, in denen sich durch den Abgleich 

anhand der Todesbescheinigung in der Register-
stelle ergeben hat, dass für eine von einer Tumor-
erkrankung betroffenen Person eine Meldung nach 
§ 3 Abs. 1 noch nicht abgegeben wurde, die in der 
Todesbescheinigung genannten Ärztinnen, Ärzte 
und Einrichtungen um eine Meldung zu bitten.  

11. unverändert 

  
 (2) 1Die Vertrauensstelle hat die nach § 7 des Nie-
dersächsischen Datenschutzgesetzes erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu tref-
fen. 2Sie hat insbesondere zu gewährleisten, dass die 
Identitätsdaten nicht unbefugt eingesehen oder genutzt 
werden können. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Vertrauensstelle darf Daten über betroffe-
ne Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb 
Niedersachsens an das Landeskrebsregister des Bun-
deslandes übermitteln, in dem sich die betroffene Per-
son gewöhnlich aufhält oder zum Zeitpunkt des Todes 
gewöhnlich aufgehalten hat. 2Daten aus Meldungen von 
außerhalb Niedersachsens über Personen mit gewöhnli-
chem Aufenthalt in Niedersachsen hat die Vertrauens-
stelle nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verar-
beiten. 

 (3) unverändert 

  
 (4) 1Erhält die Vertrauensstelle zusammen mit der 
Meldung Kenntnis von der Einlegung eines Wider-
spruchs nach § 4 Abs. 1, so ergänzt sie die Kontroll-
nummern um das Merkmal „Widerspruch“. 2Zum Zweck 
der Analyse kleinräumiger Auffälligkeiten speichert die 
Vertrauensstelle in asymmetrisch verschlüsselter Form 
die geographischen Koordinaten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 
und die epidemiologischen Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 5 
bis 8, 11, 13, 14, 18 und 19 sowie die Kontrollnummern. 
3Sie übermittelt die um das Merkmal „Widerspruch“ er-
gänzten Kontrollnummern zusammen mit den faktisch 

 (4) unverändert 
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anonymisierten epidemiologischen Daten an die Regis-
terstelle zur dauerhaften Speicherung. 4Die Vertrauens-
stelle löscht die zugehörigen Daten mit Ausnahme der in 
Satz 2 genannten Daten und vernichtet die zugehörigen 
Unterlagen unverzüglich nach Eingang der Mitteilung der 
Registerstelle über den Abschluss der Verarbeitung, 
spätestens jedoch 4 Wochen nach Übermittlung der Da-
ten an die Registerstelle. 
  
 (5) 1Erhält die Vertrauensstelle unabhängig von ei-
ner Meldung Kenntnis von der Einlegung eines Wider-
spruchs nach § 4 Abs. 1, so bildet die Vertrauensstelle 
Kontrollnummern und ergänzt sie um das Merkmal „Wi-
derspruch“. 2Sie übermittelt diese Kontrollnummern zu-
sammen mit den Daten nach § 2 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 an 
die Registerstelle. 3Nach Übermittlung der Daten nach 
§ 8 Abs. 6 Satz 4 entschlüsselt die Vertrauensstelle 
nach Gestattung durch das Fachministerium das Chiffrat 
zur Wiedergewinnung der Identitätsdaten, um diese auf 
Übereinstimmung mit den Daten der betroffenen Person 
zu prüfen. 4Absatz 4 Sätze 2 und 4 gelten entsprechend.  

 (5) unverändert 

  
 (6) Hat das Krebsregister Kenntnis von der Einle-
gung eines Widerspruchs nach § 4 Abs. 1, so werden zu 
der betroffenen Person  

 (6) Hat das Krebsregister Kenntnis von der Einle-
gung eines Widerspruchs nach § 4 Abs. 1, so werden zu 
der betroffenen Person 

  
1. an das Deutsche Kinderkrebsregister Daten nicht 

übermittelt und  
1. unverändert 

  
2. an das zuständige Landeskrebsregister nur die um 

das Merkmal „Widerspruch“ ergänzten Kontroll-
nummern sowie die faktisch anonymisierten epi-
demiologischen Daten übermittelt. 

2. an das __________Krebsregister des Landes, in 
dem die betroffene Person ihre Hauptwohnung 
hat, nur die um das Merkmal „Widerspruch“ er-
gänzten Kontrollnummern sowie die faktisch ano-
nymisierten epidemiologischen Daten übermittelt. 

  
§ 8 § 8 

Registerstelle Registerstelle 
  
 (1) Die Registerstelle hat unverändert 
  
1. die von der Vertrauensstelle übermittelten Daten 

anhand der Kontrollnummern und der epidemiolo-
gischen Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 mit bei 
ihr gespeicherten Daten abzugleichen, auf Schlüs-
sigkeit zu überprüfen, erforderlichenfalls zu berich-
tigen und zu ergänzen sowie die Vertrauensstelle 
über den Abschluss der Bearbeitung zu informie-
ren, 

 

  
2. für einen Abgleich mit anderen Landeskrebsregis-

tern die Angaben nach § 3 Abs. 1 BKRG an die 
Vertrauensstelle zu übermitteln, 
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3. für einen Abgleich mit dem Deutschen Kinder-

krebsregister die epidemiologischen Daten und die 
Kontrollnummern an die Vertrauensstelle zu über-
mitteln, 

 

  
4. zu überprüfen, ob für eine von einer Tumorerkran-

kung betroffene Person oder für eine mittlerweile 
verstorbene betroffene Person eine Meldung nach 
§ 3 Abs. 1 noch nicht abgegeben wurde, und der 
Vertrauensstelle die für eine Erinnerung nach § 7 
Abs. 1 Nr. 10 oder eine Bitte nach § 7 Abs. 1 Nr. 11 
erforderlichen Daten zu übermitteln und  

 

  
5. in den Fällen einer Zustimmung durch das Fachmi-

nisterium nach § 11 Abs. 2 die erforderlichen Daten 
an die Vertrauensstelle zu übermitteln.  

 

  
 (2) Die Registerstelle darf  
  
1. die Kontrollnummern und die epidemiologischen 

Daten zur Berichtigung und Ergänzung der epide-
miologischen Daten mit den anderen Landeskrebs-
registern und dem Deutschen Kinderkrebsregister 
abgleichen und 

 

  
2. im Rahmen der Überprüfung der Schlüssigkeit 

nach Absatz 1 Nr. 1 bei der Vertrauensstelle zu-
rückfragen.  

 

  
 (3) Die Registerstelle speichert zu jeder betroffe-
nen Person folgende Daten: 

 

  
1. epidemiologische Daten mit Datenquelle und Da-

tum der Meldung oder Übermittlung, 
 

  
2. Kontrollnummern, Chiffrate und Patientenidentifika-

tionsnummern, 
 

  
3. bei einem Widerspruch nach § 4 Abs. 1 abwei-

chend von den Nummern 1 und 2 nur faktisch ano-
nymisierte epidemiologische Daten mit Datenquelle 
sowie das Datum der Meldung oder Übermittlung, 
die Kontrollnummern und das Datum des Wider-
spruchs sowie 

 

  
4. Name und Anschrift der eine Untersuchung durch-

führenden Einrichtung (§ 3 Abs. 3 Nr. 2) und der 
Veranlasserin oder des Veranlassers im Sinne des 
§ 3 Abs. 3 Nr. 3.  

 

  
 (4) Im Rahmen von Vorhaben nach § 11 darf die 
Registerstelle für die Dauer des Vorhabens mit Einwilli-
gung der betroffenen oder nicht betroffenen Person zu-
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sätzlich zu den Daten nach § 2 Abs. 2 Daten zu Risiko-
faktoren für Tumorerkrankungen speichern.  
  
 (5) Die Registerstelle verarbeitet die nach den Ab-
sätzen 3 und 4 gespeicherten Daten im Rahmen der 
Aufgaben nach § 1 Abs. 2 und 3. 

 

  
 (6) 1Erhält die Registerstelle von der Vertrauens-
stelle um das Merkmal „Widerspruch“ ergänzte Kontroll-
nummern, so prüft sie, ob zu den von der Vertrauens-
stelle übermittelten Daten bereits Daten gespeichert 
sind. 2Sind in der Registerstelle Daten nicht gespeichert, 
so speichert sie die um das Merkmal „Widerspruch“ er-
gänzten Kontrollnummern. 3Liegen in der Registerstelle 
Daten vor, so prüft sie, ob über die faktisch anonymisier-
ten epidemiologischen Daten hinaus weitere Daten ge-
speichert sind. 4Liegen weitere Daten vor, so übermittelt 
sie zusammen mit den Kontrollnummern das Chiffrat 
und die epidemiologischen Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 5 
bis 8, 11, 13, 14, 18 und 19 an die Vertrauensstelle. 5Sie 
speichert die um das Merkmal „Widerspruch“ ergänzten 
Kontrollnummern und löscht die Daten, die über die fak-
tisch anonymisierten epidemiologischen Daten hinaus 
gespeichert sind. 6Die Registerstelle teilt der Vertrau-
ensstelle den Abschluss der Verarbeitung nach den Sät-
zen 1 bis 5 mit. 7Stellt die Registerstelle fest, dass zu ei-
ner betroffenen Person bereits um das Merkmal „Wider-
spruch“ ergänzte Kontrollnummern gespeichert sind, so 
geht sie bei der Verarbeitung der jeweiligen Meldung 
entsprechend den Sätzen 3 bis 6 vor. 

 

  
§ 9 § 9 

Verarbeitung von Daten aus Screeningverfahren Verarbeitung von Daten aus Screeningverfahren 
  
 (1) 1Zum Zwecke der Qualitätssicherung und Eva-
luation von Screeningverfahren, die nach der Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früh-
erkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherken-
nungsrichtlinie vom 18. Juni 2009, BAnz. Nr. 148 a S. 1 
in der jeweils geltenden Fassung) durchgeführt werden, 
insbesondere zur Ermittlung von Fällen mit Verdacht auf 
ein Intervallkarzinom, dürfen die für das Screeningver-
fahren zuständigen Stellen der Vertrauensstelle je Teil-
nehmerin oder Teilnehmer folgende Daten übermitteln: 

 (1) unverändert 

  
1. Kontrollnummern,  
  
2. epidemiologische Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 

bis 3, 
 

  
3. Daten nach § 2 Abs. 2 Nr. 25 und  
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4. eine Kommunikationsnummer.  
  

2Nach Satz 1 dürfen auch Daten zu Personen übermittelt 
werden, die vor dem 1. Januar 2013 an einer Screenin-
guntersuchung teilgenommen haben. 3Die Vertrauens-
stelle verarbeitet die übermittelten Daten so, dass sie für 
den Abgleich in der Registerstelle genutzt werden kön-
nen, übermittelt sie an die Registerstelle und löscht die 
Daten anschließend. 4Die Registerstelle gleicht die Da-
ten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, um insbe-
sondere Fälle mit Verdacht auf Intervallkarzinom zu er-
mitteln. 

 

  
 (2) 1Die Registerstelle darf zu den bei ihr ermittel-
ten Fällen mit Verdacht auf ein Intervallkarzinom die Da-
ten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 9 bis 12, 15, 16, 21 und 22 und 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 sowie die Kommunikationsnummer an 
die für die Qualitätssicherung des Screeningverfahrens 
zuständige Stelle übermitteln. 2Die für die Qualitätssi-
cherung des Screeningverfahrens zuständige Stelle darf 
die Kommunikationsnummer und die Daten nach § 3 
Abs. 3 Nr. 1 an die Stelle übermitteln, die die Screenin-
guntersuchung durchgeführt hat. 3Für eine Bewertung 
der Fälle mit Verdacht auf ein Intervallkarzinom fordert 
die die Screeninguntersuchung durchführende Stelle die 
diagnostischen Unterlagen über die meldende Ärztin 
oder Zahnärztin oder den meldenden Arzt oder Zahnarzt 
an und leitet diese zusammen mit den Screeningunter-
lagen in pseudonymisierter Form an die für die Quali-
tätssicherung zuständige Stelle weiter. 4Spätestens 
neun Monate nach der Datenübermittlung nach Satz 1 
übermittelt die für die Qualitätssicherung zuständige 
Stelle fallbezogen das Ergebnis der Bewertung zusam-
men mit der Kommunikationsnummer an die Register-
stelle. 

 (2) unverändert 

  
 (3) 1Die Registerstelle speichert von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern an einem Screeningverfahren, die 
von einer Tumorerkrankung betroffen sind, auf deren 
Früherkennung sich das Screeningverfahren richtet, die 
Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3. 2Sie löscht die 
Kommunikationsnummer nach der Übermittlung nach 
Absatz 2 Satz 4, spätestens jedoch zwölf Monate nach 
der Datenübermittlung nach Absatz 2 Satz 1. 3Von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern an einem Screeningver-
fahren, die nicht von einer Tumorerkrankung betroffen 
sind, auf deren Früherkennung sich das Screeningver-
fahren richtet, löscht die Registerstelle alle von den für 
das Screeningverfahren zuständigen Stellen übermittel-
ten Daten nach Abschluss der Übermittlung nach Ab-
satz 2 Satz 4, spätestens jedoch zwölf Monate nach Da-
tenübermittlung nach Absatz 2 Satz 1. 

 (3) 1Die Registerstelle speichert von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern an einem Screeningverfahren, das 
zur Feststellung einer Tumorerkrankung führt, auf de-
ren Früherkennung sich das Screeningverfahren richtet, 
die Daten nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3. 2Sie löscht 
die Kommunikationsnummer nach der Übermittlung 
nach Absatz 2 Satz 4, spätestens jedoch zwölf Monate 
nach der Datenübermittlung nach Absatz 2 Satz 1. 3Von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem Screening-
verfahren, das nicht zur Feststellung einer Tumorer-
krankung führt, auf deren Früherkennung sich das 
Screeningverfahren richtet, löscht die Registerstelle alle 
von den für das Screeningverfahren zuständigen Stellen 
übermittelten Daten nach Abschluss der Übermittlung 
nach Absatz 2 Satz 4, spätestens jedoch zwölf Monate 
nach Datenübermittlung nach Absatz 2 Satz 1. 
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 (4) Bei Verdacht auf Intervallkarzinom sind Ärztin-
nen, Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte verpflichtet, 
der die Screeninguntersuchung durchführenden Stelle 
auf Anforderung die diagnostischen Unterlagen zum 
Zwecke der Qualitätssicherung zur Verfügung zu stellen. 

 (4) unverändert 

  
§ 10 § 10 

Geheimhaltung von Schlüsseln Geheimhaltung von Schlüsseln 
  
 (1) 1Die von der Vertrauensstelle zur Bildung der 
Kontrollnummern für die Verarbeitung von Daten in der 
Registerstelle verwendeten Schlüssel sind von der Ver-
trauensstelle geheim zu halten. 2Die für den Abgleich mit 
anderen Landeskrebsregistern und dem Deutschen Kin-
derkrebsregistern verwendeten Schlüssel sind ebenfalls 
von der Vertrauensstelle geheim zu halten. 3Die nach 
den Sätzen 1 und 2 geheim zu haltenden Schlüssel dür-
fen nur für Zwecke dieses Gesetzes verwendet werden.  

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Der zur Wiedergewinnung von Identitätsdaten 
aus Chiffraten für die Entschlüsselung erforderliche 
Schlüssel ist von einer durch das Fachministerium be-
stimmten Stelle aufzubewahren. 2In den Fällen der ges-
tatteten Entschlüsselung nach § 7 Abs. 5 Satz 3, § 11 
Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 oder § 12 Abs. 2 Satz 3 und der Ent-
schlüsselung nach § 11 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 ist der 
Schlüssel der Vertrauensstelle zum Gebrauch im gestat-
teten Umfang zu überlassen. 3Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden, wenn das Fachministerium für Zwecke der 
internen Qualitätssicherung des Krebsregisters, bei der 
die Daten nur innerhalb des Krebsregisters verarbeitet 
werden, eine Entschlüsselung gestattet hat. 4Über jede 
Entschlüsselung hat die Vertrauensstelle ein Protokoll zu 
erstellen. 

 (2) 1Der zur Wiedergewinnung von Identitätsdaten 
aus Chiffraten für die Entschlüsselung erforderliche 
Schlüssel ist von einer durch das Fachministerium be-
stimmten Stelle aufzubewahren. 2In den Fällen der ges-
tatteten Entschlüsselung nach § 7 Abs. 5 Satz 3, § 11 
Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 oder § 12 Abs. 2 Satz 3 und der Ent-
schlüsselung nach § 11 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 ist der 
Schlüssel der Vertrauensstelle zum Gebrauch im vom 
Fachministerium gestatteten Umfang zu überlassen. 
3Satz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn das Fach-
ministerium für Zwecke der internen Qualitätssicherung 
des Krebsregisters, bei der die Daten nur innerhalb des 
Krebsregisters verarbeitet werden, eine Entschlüsselung 
gestattet hat. 4Über jede Entschlüsselung hat die Ver-
trauensstelle ein Protokoll zu erstellen. 

  
 (3) 1Der zur Wiedergewinnung von geographischen 
Koordinaten und epidemiologischen Daten nach § 7 
Abs. 4 Satz 2 erforderliche Schlüssel ist getrennt von 
dem Schlüssel nach Absatz 2 Satz 1 bei einer anderen 
durch das Fachministerium bestimmten Stelle aufzube-
wahren. 2Zum Zweck der Analyse kleinräumiger Auffäl-
ligkeiten kann das Fachministerium der Vertrauensstelle 
die Entschlüsselung sowie die Übermittlung der wieder 
gewonnenen Daten an die Registerstelle im erforderli-
chen Umfang gestatten. 3Die Vertrauensstelle löscht die 
entschlüsselten Daten unverzüglich nach Übermittlung 
an die Registerstelle. 4Über jede Entschlüsselung hat die 
Vertrauensstelle ein Protokoll zu erstellen.  

 (3) unverändert 
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§ 11 § 11 
Abgleich und Übermittlung von Daten Abgleich und Übermittlung von Daten 

  
 (1) 1Werden für Aufgaben der Gesundheitsplanung 
oder Qualitätssicherung oder für wissenschaftliche Un-
tersuchungen über die nach § 14 frei zugänglichen Da-
ten hinaus Daten benötigt, so darf das Krebsregister auf 
Antrag diese Daten in anonymisierter Form übermitteln. 
2Ein Anspruch auf die Übermittlung von Daten besteht 
nicht. 3Dem Empfänger ist es verboten, die vom Krebs-
register übermittelten Daten mit anderen Daten so zu-
sammenzuführen, dass eine Identifizierung der betroffe-
nen Person ermöglicht wird.  

 (1) 1Werden für Aufgaben __________ nach § 1 
Abs. 2 und 3 über die nach § 14 frei zugänglichen Da-
ten hinaus Daten benötigt, so dürfen auf Antrag die 
Vertrauensstelle und die Registerstelle diese Daten in 
anonymisierter Form übermitteln. 2Ein Anspruch auf die 
Übermittlung von Daten besteht nicht. 3Dem Empfänger 
ist es verboten, die vom Krebsregister übermittelten Da-
ten mit anderen Daten so zusammenzuführen, dass eine 
Identifizierung der betroffenen Person ermöglicht wird.  

  
 (2) 1Werden für die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Aufgaben personenbezogene Daten benötigt, so darf 
das Krebsregister auf Antrag diese Daten mit Zustim-
mung des Fachministeriums übermitteln, wenn es sich 
bei dem Vorhaben um ein wichtiges und auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand durchzuführendes, im öffentlichen Interesse ste-
hendes Vorhaben handelt. 2Der Antrag ist bei der Ver-
trauensstelle einzureichen; in dem Antrag sind insbe-
sondere der Zweck und die Datenschutzmaßnahmen 
darzulegen. 3Sollen die Daten abweichend von den An-
gaben in dem Antrag, insbesondere für einen anderen 
Zweck oder mit anderen Datenschutzmaßnahmen ver-
wendet werden, so ist dafür eine Genehmigung der Ver-
trauensstelle erforderlich, die der Zustimmung des 
Fachministeriums bedarf. 4Im Rahmen der Antragsbear-
beitung dürfen mit Zustimmung des Fachministeriums im 
erforderlichen Umfang 

 (2) 1Werden für die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Aufgaben personenbezogene Daten benötigt, so darf 
auf Antrag die Vertrauensstelle diese Daten mit Zu-
stimmung des Fachministeriums übermitteln, wenn es 
sich bei dem Vorhaben um ein wichtiges und auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand durchzuführendes, im öffentlichen Interesse ste-
hendes Vorhaben handelt. 2__________ In dem Antrag 
sind insbesondere der Zweck und die Maßnahmen zum 
Schutz der Daten darzulegen. 3Sollen die Daten abwei-
chend von den Angaben in dem Antrag, insbesondere 
für einen anderen Zweck, verwendet werden oder sol-
len die Maßnahmen zum Schutz der Daten geändert 
werden __________, so ist dafür eine Genehmigung 
der Vertrauensstelle erforderlich, die der Zustimmung 
des Fachministeriums bedarf. 4Im Rahmen der Antrags-
bearbeitung dürfen mit Zustimmung des Fachministeri-
ums im erforderlichen Umfang 

  
1. von der Vertrauensstelle Kontrollnummern gebildet 

und zusammen mit den Daten nach § 2 Abs. 2 
Nrn. 1 bis 3 an die Registerstelle übermittelt wer-
den, 

1. unverändert 

  
2. von der Registerstelle die Kontrollnummern und die 

Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 mit den gespei-
cherten Daten abgeglichen und bei Übereinstim-
mung die gespeicherten Daten einschließlich der 
Chiffrate an die Vertrauensstelle übermittelt werden 
und  

2. unverändert 

  
3. von der Vertrauensstelle die Chiffrate entschlüsselt 

und die wieder gewonnenen Identitätsdaten auf 
Übereinstimmung geprüft werden.  

3. unverändert 

  

5Nach Übermittlung an den Empfänger hat die Vertrau-
ensstelle die im Rahmen der Antragsbearbeitung nach 
Satz 4 gewonnenen Daten zu löschen und Unterlagen 
zu vernichten.  

5Nach Übermittlung der Daten hat die Vertrauensstelle 
die im Rahmen der Antragsbearbeitung nach Satz 4 ge-
wonnenen Daten zu löschen und Unterlagen zu vernich-
ten.  
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 (3) 1Vor einer Übermittlung von Daten nach Ab-
satz 2 muss der Vertrauensstelle die schriftliche Einwilli-
gung der betroffenen Person vorliegen, wenn Identitäts-
daten oder Daten, die vom Empfänger einer bestimmten 
Person zugeordnet werden können, weitergegeben wer-
den sollen; hat die betroffene Person das 15. Lebensjahr 
noch nicht vollendet, so entscheiden die Personensor-
geberechtigten für die betroffene Person über die Einwil-
ligung. 2Sollen die Daten vom Empfänger länger als zwei 
Jahre gespeichert werden, so muss sich die Einwilligung 
ausdrücklich darauf beziehen. 3Ist die betroffene Person 
verstorben, so ist die schriftliche Einwilligung der nächs-
ten Angehörigen erforderlich, soweit sie ohne unverhält-
nismäßigen Aufwand erlangt werden kann. 4Nächste 
Angehörige sind in folgender Rangfolge: Ehefrau oder 
Ehemann oder Lebenspartnerin oder Lebenspartner, 
Kinder, Eltern und Geschwister. 5Wird die Einwilligung 
nicht gegeben, so hat die Vertrauensstelle die diese 
Person betreffenden Daten zu löschen.  

 (3) 1Vor einer Übermittlung von Daten nach Ab-
satz 2 muss der Vertrauensstelle die schriftliche Einwilli-
gung der betroffenen Person vorliegen, wenn Identitäts-
daten oder Daten, die vom Empfänger der Daten einer 
bestimmten Person zugeordnet werden können, weiter-
gegeben werden sollen; hat die betroffene Person das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet, so entscheiden die 
Personensorgeberechtigten für die betroffene Person 
über die Einwilligung. 2Sollen die Daten vom Empfänger 
der Daten länger als zwei Jahre gespeichert werden, so 
muss sich die Einwilligung ausdrücklich darauf beziehen. 
3Ist die betroffene Person verstorben, so ist die schriftli-
che Einwilligung der nächsten Angehörigen erforderlich, 
soweit sie ohne unverhältnismäßigen Aufwand erlangt 
werden kann. 4Nächste Angehörige sind in folgender 
Rangfolge: Ehefrau oder Ehemann oder Lebenspartne-
rin oder Lebenspartner, Kinder, Eltern und Geschwister. 
5Wird die Einwilligung nicht gegeben, so hat die Vertrau-
ensstelle die diese Person betreffenden Daten zu lö-
schen.  

  
 (4) Eine Einwilligung nach Absatz 3 ist nicht erfor-
derlich für Übermittlungen, die  

 (4) Eine Einwilligung nach Absatz 3 ist nicht erfor-
derlich für Übermittlungen, die  

  
1. auf die Patientenidentifikationsnummer, das Ster-

bedatum und die Todesursache von verstorbenen 
betroffenen Personen beschränkt sind oder 

1. unverändert 

  
2. an kooperierende Einrichtungen zur Unterstützung 

einer Qualitätssicherung gerichtet sind und sich auf 
die Patientenidentifikationsnummer und Daten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 und § 2 Abs. 2 Nrn. 20 bis 22 
von Personen beschränken, über die die Einrich-
tung eine Meldung nach § 3 Abs. 1 weitergeleitet 
hat.  

2. an kooperierende Einrichtungen zur Unterstützung 
einer Qualitätssicherung der onkologischen Ver-
sorgung gerichtet sind und sich auf die Patienten-
identifikationsnummer und Daten nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3 und § 2 Abs. 2 Nrn. 20 bis 22 von Personen 
beschränken, über die die Einrichtung eine Mel-
dung nach § 3 Abs. 1 weitergeleitet hat.  

  
 (5) 1Erfordert ein Vorhaben im Rahmen der Aufga-
benerfüllung nach § 1 Abs. 2 und 3 die Beobachtung der 
Häufigkeit einer Tumorerkrankung in einer Gruppe von 
Personen mit einem gemeinsamen Merkmal, so darf das 
Krebsregister mit Zustimmung des Fachministeriums 
auch von nicht betroffenen Personen Identitätsdaten er-
heben und speichern, wenn es sich um ein wichtiges 
und auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand durchzuführendes, im öffentli-
chen Interesse stehendes Vorhaben handelt. 2Im erfor-
derlichen Umfang dürfen  

 (5) unverändert 

  
1. von der Vertrauensstelle Kontrollnummern gebildet 

und zusammen mit den Daten nach § 2 Abs. 2 
Nrn. 1 bis 4 an die Registerstelle übermittelt wer-
den, 
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2. von der Registerstelle die Kontrollnummern und die 

Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 mit den gespei-
cherten Daten abgeglichen und  

 

  
3. von der Registerstelle die Ergebnisse des Ab-

gleichs statistisch-epidemiologisch ausgewertet 
werden.  

 

  
 (6) 1Zu den vom Zentrum für Krebsregisterdaten 
ermittelten Fällen mit Verdacht auf Mehrfachübermittlung 
darf das Krebsregister durch Austausch der Daten nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 und § 6 Abs. 2 und 5 im erforderlichen 
Umfang mit den beteiligten Landeskrebsregistern 

 (6) unverändert 

  
1. die Personenidentität überprüfen und dabei Chiffra-

te entschlüsseln, 
 

  
2. die Daten bereinigen und   
  
3. das Ergebnis dem Zentrum für Krebsregisterdaten 

übermitteln.  
 

  

2Unverzüglich nach Übermittlung des Ergebnisses an 
das Zentrum für Krebsregisterdaten hat die Vertrauens-
stelle die für das Verfahren nach Satz 1 gebildeten oder 
entgegen genommenen Daten zu löschen. 3Die Regis-
terstelle hat die Kommunikationsnummer zu löschen.  

 

  
 (7) 1Die Vertrauensstelle darf für einen Abgleich mit 
dem Deutschen Kinderkrebsregister die vom Deutschen 
Kinderkrebsregister übermittelten epidemiologischen Da-
ten und Kontrollnummern an die Registerstelle übermit-
teln. 2Vor Übermittlung verarbeitet die Vertrauensstelle 
die Kontrollnummern so, dass sie für den Abgleich in der 
Registerstelle genutzt werden können. 3In den Fällen, 
die einer Berichtigung oder Ergänzung bedürfen oder die 
der Registerstelle noch nicht bekannt sind, darf die Re-
gisterstelle die Kontrollnummern und die epidemiologi-
schen Daten berichtigen, ergänzen und speichern. 
4Unverzüglich nach Übermittlung der Daten an die Re-
gisterstelle hat die Vertrauensstelle die für das Verfahren 
nach Satz 1 gebildeten oder entgegen genommenen Da-
ten zu löschen.  

 (7) 1Die Vertrauensstelle darf für einen Abgleich mit 
dem Deutschen Kinderkrebsregister die von dort über-
mittelten epidemiologischen Daten und Kontrollnummern 
an die Registerstelle übermitteln. 2Vor der Übermittlung 
verarbeitet die Vertrauensstelle die Kontrollnummern so, 
dass sie für den Abgleich in der Registerstelle genutzt 
werden können. 3In den Fällen, die einer Berichtigung 
oder Ergänzung bedürfen oder die der Registerstelle 
noch nicht bekannt sind, darf die Registerstelle die Kon-
trollnummern und die epidemiologischen Daten berichti-
gen, ergänzen und speichern. 4Unverzüglich nach 
Übermittlung der Daten an die Registerstelle hat die Ver-
trauensstelle die für das Verfahren nach Satz 1 gebilde-
ten oder entgegengenommenen Daten zu löschen.  

  
 (8) Auf Daten des Krebsregisters findet das Nie-
dersächsische Geodateninfrastrukturgesetz vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 624) keine Anwendung.  

 (8) unverändert 
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§ 12 § 12 
Auskunftsrecht Auskunftsrecht 

  
 (1) 1Auf Antrag einer betroffenen Person hat die 
Vertrauensstelle schriftlich mitzuteilen, ob und welche 
Daten über die betroffene Person gespeichert sind. 2Für 
Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, stellen die Personensorgeberechtigten den An-
trag für die betroffene Person. 3Der Antrag ist über eine 
Ärztin, einen Arzt, eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt, 
die oder der in Niedersachsen tätig ist, an die Vertrau-
ensstelle zu richten. 4Für den Antrag ist ein von der Ver-
trauensstelle vorgegebener Vordruck zu verwenden; der 
Vordruck ist vollständig auszufüllen. 

unverändert 

  
 (2) 1Die Vertrauensstelle bildet Kontrollnummern 
und übermittelt diese zusammen mit den epidemiologi-
schen Daten nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 an die Regis-
terstelle. 2Die Registerstelle übermittelt nach Abgleich 
mit den gespeicherten Daten die zu der betroffenen Per-
son gespeicherten Daten an die Vertrauensstelle. 3Nach 
Gestattung durch das Fachministerium entschlüsselt die 
Vertrauensstelle das Chiffrat zur Wiedergewinnung der 
erforderlichen Identitätsdaten und überprüft diese auf 
Übereinstimmung mit den Identitätsdaten der im Antrag 
genannten betroffenen Person. 4Die Vertrauensstelle 
teilt der Ärztin, dem Arzt, der Zahnärztin oder dem 
Zahnarzt, über die oder den der Antrag gestellt wurde, 
die gespeicherten epidemiologischen Daten mit. 5Die 
Vertrauensstelle fügt dem Chiffrat den Antrag und die 
Auskunft in asymmetrisch verschlüsselter Form hinzu 
und übermittelt das ergänzte Chiffrat an die Registerstel-
le zur Speicherung. 6Anschließend werden in der Ver-
trauensstelle die im Auskunftsverfahren angefallenen 
Daten gelöscht und Unterlagen vernichtet. 

 

  
 (3) 1Die Ärztin, der Arzt, die Zahnärztin oder der 
Zahnarzt darf die betroffene Person, bei Personen, die 
das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Per-
sonensorgeberechtigten, über die Mitteilung der Ver-
trauensstelle nur mündlich oder durch Gewährung der 
Einsichtnahme in die Mitteilung informieren. 2Sowohl die 
Mitteilung der Vertrauensstelle als auch eine Ablichtung 
oder Abschrift der Mitteilung dürfen weder an die betrof-
fene Person noch an Dritte weitergegeben werden; dies 
gilt unabhängig von einer Einwilligung der betroffenen 
Person oder der Personensorgeberechtigten.  
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§ 13 § 13 
Löschung Löschung 

  
 Chiffrate sind nach Ablauf von 75 Jahren nach dem 
Tod der betroffenen Person, spätestens jedoch nach Ab-
lauf von 130 Jahren nach deren Geburt, zu löschen. 

unverändert 

  
§ 14 § 14 

Jahresbericht Jahresbericht 
  

 1Das Krebsregister veröffentlicht die Ergebnisse 
seiner statistisch-epidemiologischen Auswertung der in 
Niedersachsen erfassten Tumorerkrankungen unter 
Darstellung der Entwicklung und der regionalen Unter-
schiede in einem jährlichen Bericht. 2Aktualisierte Er-
gebnisse werden im Internet über eine interaktive Da-
tenbank zur Verfügung gestellt.  

unverändert 

  
§ 15 § 15 

Aufsicht, Zuständigkeiten Aufsicht, Zuständigkeiten 
  
 (1) Das Krebsregister unterliegt der Fachaufsicht 
des Fachministeriums. 

unverändert 

  
 (2) 1Das Fachministerium bestimmt, welche Lan-
desbehörde die Aufgaben der Vertrauensstelle und wel-
che Landesbehörde die Aufgaben der Registerstelle 
wahrnimmt. 2Es kann die Aufgaben der Vertrauensstelle 
und die Aufgaben der Registerstelle jeweils einer juristi-
schen Person des Privatrechts oder des öffentlichen 
Rechts mit deren Einverständnis übertragen; die juristi-
sche Person unterliegt insoweit der Fachaufsicht des 
Fachministeriums. 3Die Aufgaben dürfen nur auf eine ju-
ristische Person übertragen werden, die die Gewähr für 
die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bietet. 
4Bestimmungen nach Satz 1 und Übertragungen nach 
Satz 2 sind im Niedersächsischen Ministerialblatt be-
kannt zu machen.  

 

  
§ 16 § 16 

Straftaten Straftaten 
  
 (1) Wer sich oder einer anderen Person unbefugt 
unverschlüsselte Identitätsdaten aus dem Datenbestand 
des Krebsregisters verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 (1) unverändert 

  
 (2) Ebenso wird bestraft, wer   (2) Ebenso wird bestraft, wer 
  
1. Daten, die für in § 9 genannte Zwecke übermittelt 

wurden, für einen anderen Zweck verarbeitet, 
1. unverändert 
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2. einen Schlüssel über den nach § 10 Abs. 2 Sätze 2 

und 3 gestatteten Umfang hinaus für andere als in 
§ 10 genannte Zwecke verwendet, 

2. unverändert 

  
3. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 3 Daten zusammen-

führt,  
3. unverändert 

  
4. nach § 11 Abs. 2 Satz 1 übermittelte Daten 4. nach § 11 Abs. 2 Satz 1 übermittelte Daten 
  

a) für einen anderen als den in dem Antrag nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 angegebenen oder nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 3 genehmigten Zweck ver-
arbeitet, 

a) unverändert 

  
b) sie an Dritte weitergibt oder b) unverändert 

  
c) nicht mit den im Antrag nach § 11 Abs. 2 

Satz 2 angegebenen oder nach § 11 Abs. 2 
Satz 3 genehmigten Datenschutzmaßnahmen 
verarbeitet 

c) nicht mit den im Antrag nach § 11 Abs. 2 
Satz 2 angegebenen oder nach § 11 Abs. 2 
Satz 3 genehmigten Maßnahmen zum 
Schutz der Daten verarbeitet 

  
oder oder 
  
5. entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 den Inhalt einer Mittei-

lung an Dritte weitergibt, soweit die Weitergabe 
nicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs 
strafbar ist. 

5. unverändert 

  
 (3) Handelt die Täterin oder der Täter gegen Ent-
gelt oder in der Absicht, sich oder eine andere Person zu 
bereichern oder eine andere Person zu schädigen, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. 

 (3) unverändert 

  
§ 17 § 17 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 
  
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer  unverändert 
  
1. entgegen § 3 Abs. 1 eine Meldung nicht, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig abgibt, 
 

  
2. einen Widerspruch nach § 4 Abs. 1 einlegt, ohne 

dazu berechtigt zu sein,  
 

  
3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 2 die Vertrauensstelle 

nicht unverzüglich über einen Widerspruch unter-
richtet oder Daten nicht übermittelt, 

 

  
4. entgegen § 9 Abs. 2 Satz 3 als die die Screenin-

guntersuchung durchführende Stelle diagnostische 
Unterlagen nicht oder in nicht pseudonymisierter 
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Form an die für die Qualitätssicherung zuständige 
Stelle weiterleitet, 

  
5. entgegen § 9 Abs. 4 diagnostische Unterlagen der 

die Screeninguntersuchung durchführenden Stelle 
nicht zur Verfügung stellt oder 

 

  
6. entgegen § 12 Abs. 3 die Mitteilung des Krebsre-

gisters oder eine Ablichtung oder Abschrift der Mit-
teilung an die betroffene Person weitergibt.  

 

  
 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 20 000 Euro geahndet werden. 

 

  
§ 18 § 18 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 
  

 1Ergibt der Abgleich der Daten nach § 9 Abs. 1 
Satz 4, dass zu einer Person, bei der vor dem 1. Januar 
2013 durch eine Screeninguntersuchung eine Tumorer-
krankung festgestellt wurde, in der Registerstelle Daten 
über diese festgestellte Tumorerkrankung noch nicht ge-
speichert sind, so übermittelt die Registerstelle die 
Kommunikationsnummer an die für das Screeningver-
fahren zuständige Stelle und fordert die Daten nach § 2 
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 ohne die Postleitzahl, Nrn. 9, 10, 12, 
15, 16 und 25 an. 2Die für das Screeningverfahren zu-
ständige Stelle ist verpflichtet, der Registerstelle bis zum 
Ende des auf den Zeitpunkt der Anforderung folgenden 
Quartals diese Daten zusammen mit der Kommunikati-
onsnummer zu übermitteln. 3Die übermittelten Daten 
dürfen in der Registerstelle zusammen mit den Kontroll-
nummern dauerhaft gespeichert werden. 4Die Kommuni-
kationsnummer wird nach Abschluss der Verarbeitung, 
spätestens jedoch zwölf Monate nach Übermittlung der 
Daten nach § 9 Abs. 2 Satz 1 in der Registerstelle ge-
löscht. 

unverändert 

  
§ 19 § 19 

Änderung der Verordnung über sachliche  
Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung  

von Ordnungswidrigkeiten 

Änderung der Verordnung über sachliche  
Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung  

von Ordnungswidrigkeiten 
  
 § 3 Abs. 1 Nr. 9 der Verordnung über sachliche 
Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten vom 4. Mai 2010 (Nds. GVBl. 
S. 210), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Juli 
2011 (Nds. GVBl. S. 266), erhält folgende Fassung: 

unverändert 

  
„9. nach § 17 des Gesetzes über das Epidemiologi-

sche Krebsregister Niedersachsen vom Tag. Monat 
2012 (Nds. GVBl. S.      );“. 
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§ 20 § 20 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
  
 (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. unverändert 
  
 (2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über das Epidemio-
logische Krebsregister Niedersachsen vom 16. Novem-
ber 1999 (Nds. GVBl. S. 390), geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 7. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 462), 
außer Kraft. 

 

 

(Ausgegeben am 27.11.2012) 
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